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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes und der 
Gemeindeordnung 
 
 
Sehr geehrte Frau Schönfelder, 
 
gern nehmen wir die Gelegenheit wahr, zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Kommunalabgaben-
gesetzes und der Gemeindeordnung Stellung zu nehmen. 
 
Mit dem Gesetzesentwurf wird die ursprüngliche Rechtslage wieder hergestellt. Die zurückzuführenden 
Änderungen hatten aufgrund der Kürze Ihres Geltungszeitraums derzeit noch kaum praktische Auswir-
kungen. Mit der ursprünglichen Rechtslage gab es nach Wahrnehmung der IHK Schleswig-Holstein aus 
Sicht der Wirtschaft keine spezifischen Probleme. 
 
Im Einzelnen: 
 
a) Kommunalabgabengesetz 
 
Die Änderung des § 8 Abs. 1 Satz 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) sehen wir als unproblematisch an. 
Die Erhöhung des Steueranteils in der Finanzierung ist tragbar, zumal auch Gewerbebetriebe entlastet 
würden. Zukünftig können durch die Gemeinde statt 90 nur noch 85 % auf die Beitragspflichtigen um-
gelegt werden. 
 
Die beabsichtigte Einführung von wiederkehrenden Beiträgen als zusätzliche Alternative in der Finanzie-
rung begrüßen wir. Sie würde die Last der Beiträge auf mehrere Schultern verteilen und verhindert 
punktuelle, hohe Beiträge und entspricht besser dem Nutzerprinzip, da Verkehrsinfrastruktur in der Regel 
von vielen Anwohnern genutzt wird. 
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b) Gemeindeordnung 
 
Wir begrüßen die Streichung des § 76 Abs. 2 Satz 2 GO. Am Prinzip der Heranziehung von unmittelbaren 
Nutznießern von Straßenbaumaßnahmen sollte grundsätzlich festgehalten werden, zumal sich Moderni-
sierungsmaßnahmen umgekehrt auch positiv auf die Entwicklung der Grundstückspreise auswirken.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
IHK Schleswig-Holstein 

 
Marcus Schween 
Federführung Recht 
 




